
Seite 1

Hinweise zum Rentenbeginn 

bei der VBL.

Das Seminar beginnt um 10:00 Uhr.
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Ihre Nachricht ist für jede teil-

nehmende Person sichtbar.

1. Haben Sie Fragen zu den heutigen Themen?

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 

gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter.

Feedbackbogen beim Verlassen des 

Seminars.

Chatfenster.
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2. Haben Sie individuelle Fragen oder zu anderen Themen?

Wenden Sie sich an den Arbeitgeberservice oder Kundenservice der VBL.

Kontakte.
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Unterlagen für Onlineseminare.
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Allgemeine Schulungsunterlagen.
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Überblick.

1. Versicherungs- und Leistungsarten.

2. Anspruch auf Betriebsrente.

3. Rentenbeginn.

4. Rentenantrag.
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Versicherungsarten.

VBL

Pflichtversicherung

VBLklassik

Freiwillige Versicherung

VBLdynamik

Neuverträge werden seit dem 1. Januar 2016 

und bis auf Weiteres nicht mehr angeboten.

Freiwillige 

Versicherung

VBLextra
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Altersrente:

− Für Versicherte als Vollrente.

Erwerbsminderungsrente.

− Wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung.

Hinterbliebenenrente:

− Große und kleine Witwen-/Witwerrente oder eingetragene Lebenspartner.

− Halbwaisen- und Vollwaisenrente an leibliche und angenommene Kinder sowie Pflegekinder.

Besonderheiten: − Kleinbetragsrenten werden nach § 43 Abs. 1 VBLS abgefunden.

− Beitragserstattung an beitragsfrei Versicherte bei nicht erfüllter Wartezeit im Tarifgebiet West.

Betriebsrenten, VBLklassik.
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Altersrente:

− Für Versicherte als Vollrente.

Erwerbsminderungsrente.

− Wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung.

Hinterbliebenenrente:

− Große und kleine Witwen-/Witwerrente oder eingetragene Lebenspartner.

− Halbwaisen- und Vollwaisenrente an leibliche und angenommene Kinder sowie Pflegekinder.

Besonderheiten bei Alters- und Hinterbliebenenrenten: − Teilkapitalauszahlung

− Kapitalauszahlung

Betriebsrenten, VBLextra.
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Lebenslange Renten für Versicherte:

− Bei Anspruch auf Altersrente als Vollrente frühestens ab Vollendung des 62. Lebensjahres.

Renten für Hinterbliebene an Witwen, Witwer, eingetragene Lebenspartner, leibliche und angenommene Kinder:

− Tod des Versicherten in der Ansparphase     >   lebenslange monatliche Rente

− Tod des Versicherten in der Leistungsphase >   Rentengarantiezeit (zw. 1 und 15 Jahren)

Besonderheiten: − Sterbegeld

− Teilkapitalauszahlung

− Kapitalauszahlung

Eine Erwerbsminderungsrente löst in der VBLdynamik keinen Versicherungsfall aus.

Betriebsrenten, VBLdynamik.
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Überblick.

1. Versicherungs- und Leistungsarten.

2. Anspruch auf Betriebsrente.

3. Rentenbeginn.

4. Rentenantrag.
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§ 34 VBLS:

Erfüllung der

Wartezeit, ggf. der

Unverfallbarkeitsfrist

nach dem BetrAVG.

§ 33 Satz 1 VBLS:

Der Versicherungsfall ist 

eingetreten.

Folge:

Auf Antrag besteht Anspruch 

auf Betriebsrente.

Voraussetzungen für den Rentenbezug.
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Wartezeit

Versicherung Wartezeit Besonderheiten

VBLklassik:

Tarifgebiet West

und

Tarifgebiet Ost

Ja,

bei Eintritt des 

Versicherungsfalles 

− Unverfallbare Anwartschaft nach dem BetrAVG.

− Arbeitsunfall.

− Ggf. die Anerkennung von Versicherungszeiten bei anderen 

Zusatzversorgungskassen beantragen.

− Sofortiger unverfallbarer Teilanspruch aus dem Arbeitnehmerbeitrag zur 

Kapitaldeckung im Tarifgebiet Ost.

VBLextra nein Die Anwartschaft ist sofort unverfallbar.

VBLdynamik nein Die Anwartschaft ist sofort unverfallbar.
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Versicherungsfall

Versicherung Eintritt des Versicherungsfalles

VBLklassik − Beim Bezug einer Altersrente als Vollrente, einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente 

oder Hinterbliebenenrente der gRV.

− Bei einer zeitlich befristeten Erwerbsminderungsrente besteht der Anspruch für die Dauer der 

gesetzlichen Rente.
VBLextra

− Betriebsrente und gesetzliche Rente beginnen zum gleichen Zeitpunkt.

VBLdynamik − Am Ersten des Monats, der im Antrag angegeben ist.

− Frühestens am Ersten des Monats, nach Vollendung des 62. Lebensjahres.

− Es besteht Anspruch auf Altersrente als Vollrente oder Hinterbliebenenrente aus der gRV. 

− Spätestens mit Vollendung des 67. Lebensjahres.

− Der Rentenantrag muss zwei Monate vor dem gewünschten Versicherungsfall eingehen.

Hinweise: − Den Rentenbescheid fordert die VBL mittels Datenaustausch von der Rentenversicherung an.

− Für nicht gesetzlich Versicherte, gelten die Regelungen der Rentenversicherung entsprechend.
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Rentenantrag

Versicherung Antragstellung Besonderheiten

VBLklassik − Es sind Fristen für den Rentenantrag in der 

gesetzlichen Rentenversicherung zu beachten.

Ansprüche auf die Betriebsrente, die bei Eingang 

des Rentenantrags länger als 2 Jahre 

zurückliegen unterliegen sog. Ausschlussfristen.− Die Betriebsrente wird nur auf Antrag gewährt.

VBLextra − Es sind Fristen für den Rentenantrag in der

gesetzlichen Rentenversicherung zu beachten.

Ansprüche auf Betriebsrente oder auf die 

Kapitalauszahlung verjähren nach 3 Jahren.
− Die Betriebsrente wird nur auf Antrag gewährt.

VBLdynamik − Der Versicherungsfall kann frühestens zum 

Ersten des Monats nach Vollendung des 62. 

Lebensjahres beantragt werden..

Eingang des Rentenantrages mindestens 2 

Monate vor dem beantragten Versicherungsfall.  

Ansprüche auf Betriebsrente für Versicherte und 

Hinterbliebene, Kapitalauszahlung, Garantie-

leistung und auf Sterbegeld verjähren in 3 Jahren 
− Die Betriebsrente wird nur auf Antrag gewährt.
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Überblick.

1. Versicherungs- und Leistungsarten.

2. Anspruch auf Betriebsrente.

3. Rentenbeginn.

4. Rentenantrag.
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Versicherungsnachweis, VBLklassik.
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Versicherungsnachweis, VBLklassik.
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Spätestens 12 Monate 

vor dem Rentenbeginn

− Rentenart und Versicherungsfall mit dem Träger der gesetzlichen Rentenversich-

erung abstimmen und dort z. B. die Regelaltersrente, Altersrente für langjährig oder 

für besonders langjährig Versicherte beantragen.

− Wie hoch sind die Rentenabschläge  bei einem vorzeitigen Rentenbeginn auf die 

gesetzliche Rente, der VBLklassik und ggf. der VBLextra?

− Das Ende des Arbeitsverhältnisses mit dem Arbeitgeber abstimmen.

12 bis 6 Monate vor dem 

Rentenbeginn

− Rentengarantiezeit in der VBLdynamik.

− Teil-/Kapitalauszahlung in VBLextra und/oder der VBLdynamik.

3 bis 2 Monate vor dem 

Rentenbeginn

Antrag auf Betriebsrente stellen sowie alle Unterlagen beifügen.

Spätestens 2 Monate vor 

dem Rentenbeginn

Betrifft die VBLdynamik: Der Rentenbeginn sollte ggf. vorab formlos beantragt werden.

Rentenantrag stellen.
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Abschlag/Monat

Gesetzliche Rente

VBLklassikAltersrenten

Erwerbsminderungsrenten/

Hinterbliebenenrenten

0,3 % ja ja ja

Höchstgrenzen 14,4 % 10,8 % 10,8 %

− Für jeden Monat, für den die Altersrente vor der gesetzlichen Regelaltersgrenze in Anspruch genommen wird, wird 

die Rente um 0,3 Prozent vermindert.

− Die Altersgrenze für eine abschlagfreie Erwerbminderungsrente wird bis 2024 stufenweise von 63 auf 65 Jahre 

angehoben.

− Versicherte, die erst nach der gesetzlichen Regelaltersgrenze in Rente gehen, erhalten für jeden Monat einen 

Zuschlag von 0,5 Prozent.

− Keine Zuschläge in der VBLklassik.

Vorzeitiger Rentenbeginn.
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VBLextra

Altersgrenze für eine 

abschlagfreie Betriebsrente

Abschlag

Zuschlag auf 

AltersrenteAltersrente

Erwerbsminderungsrente/

Hinterbliebenenrente

AVB01 Regelaltersgrenze 0,3 %/Monat 0,3 %/Monat, max. 10,8 % 0,5 %/Monat

AVB02 Regelaltersgrenze 0,4 %/Monat 0,4 %/Monat, max. 14,4 % 0,5 %/Monat

AVB03 Vollendung des 65. Lebensjahres 0,4 %/Monat ./. 0,4 %/Monat

AVB04 Vollendung des 65. Lebensjahres 0,3 %/Monat ./. 0,2 %/Monat

VBLdynamik − Der Rentenberechnung liegt nur das angesparte Gesamtkapital zugrunde. 

− Der Zeitpunkt des Rentenbeginns oder das Lebensalter haben keinen Einfluss.
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Der Einstieg in die sogenannte nachgelagerte Besteuerung der gesetzlichen Rente war am 1. Januar 2005. Seither 

werden die Beiträge zur Rentenversicherung schrittweise steuerfrei gestellt. Im Gegenzug dafür werden die späteren 

Renteneinkünfte - ebenfalls schrittweise - voll versteuert. 

Nachgelagerte Besteuerung.

Der  Freibetrag steigt Jahr für Jahr um jeweils zwei

Prozentpunkte. Damit sind 2023 96 Prozent der Beiträge 

steuerfrei gestellt.



Seite 23Seite 23

Mischfinanzierung

Umlagen u. Beiträge 

Pflichtversicherung/VBLklassik

Abrechnungs-

verband West 

Umlagefinanzierung

Abrechnungsver-

bände Ost/Beitrag

u. Ost/Umlage

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG 

Riesterförderung nach §§ 10a, 79 ff. EStG

Freiwillige Versicherung/VBLextra u. dynamik

Kapitaldeckung

Beiträge

Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 56 EStG

Pauschalsteuer nach § 40b EStG

Finanzierung der Betriebsrenten.
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Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Aufwendungen Jahresbetrag Monatsbetrag

Steuerfreie Beiträge: 8,00 % BBG-West 7.008,00 Euro 584,00 Euro

Sozialversicherungsfreie Beiträge: 4,00 % BBG-West 3.504,00 Euro 292,00 Euro

Steuerfreie Umlagen: 3,00 % BBG-West * 2.628,00 Euro 219,00 Euro

Pauschalversteuerung der Umlage im Tarifgebiet West 1.104,36 Euro 92,03 Euro

Pauschalversteuerung der Umlage im Tarifgebiet Ost 1.073,76 Euro 89,48 Euro

* Auf den Steuerfreibetrag für die Umlage werden die steuerfreien Beiträge zur Kapitaldeckung angerechnet.

Rechengrößen 2023.
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Versicherungsart Ansparphase Leistungsphase 

VBLklassik Steuerfreie oder steuerlich 

geförderte Aufwendungen

Nachgelagerte, d. h. volle Besteuerung der Rente

und 

VBLextra

VBLdynamik

Individuell oder pauschal 

versteuerte Aufwendungen

Besteuerung der Rente mit dem Ertragsanteil

Rentenbezugsmitteilung

− Die VBL behält keine Steuern ein. 

− Die Rentenberechtigten sind verpflichtet jährlich eine Steuerklärung einzureichen.

− Der Jahresbetrag der Rentenleistungen wird von der VBL an die Zulagenstelle

für Altersvermögen – ZfA – übermittelt und den Rentenberechtigten bescheinigt.

Besteuerung der Betriebsrenten.
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Versicherungsnachweis, VBLklassik.
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Überblick.

1. Versicherungs- und Leistungsarten.

2. Anspruch auf Betriebsrente.

3. Rentenbeginn.

4. Rentenantrag.
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Rentenart Besonderheiten

Altersrenten − müssen spätestens drei Monate nachdem alle Voraussetzungen erfüllt sind, beantragt 

werden. Wird der Antrag später gestellt, beginnt sie ab dem Kalendermonat, in dem sie 

beantragt wird.

Renten wegen 

Erwerbsminderung

− werden von der gesetzlichen Rentenversicherung in der Regel für einen festgelegten 

Zeitraum gezahlt.

− Rentenbeginn ist der Monat nach Eintritt der Erwerbsminderung. Der Rentenantrag ist 

innerhalb von drei Monaten zu stellen. Bei verspäteter Antragsstellung, beginnt die Rente 

erst mit dem Antragsmonat.

Hinterbliebenen-

renten

− werden von dem Kalendermonat an geleistet, zu dessen Beginn die Voraussetzungen 

erfüllt sind. Sie werden für nicht mehr als zwölf Kalendermonate vor dem Monat, in dem die 

Rente beantragt wird, geleistet.

Der Antrag auf gesetzliche Rente. 
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Informationen zur gesetzlichen Rente.
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www.vbl.de.
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Hinweis: Nach § 52 VBLS kann ein Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor

dem Ersten des Monats liegt, in dem der Antrag eingegangen ist, nicht mehr geltend gemacht werden. 

Informationen zum Antrag auf VBL-Rente.
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Informationsmöglichkeiten: Im Suchfeld „Online-Rentenantrag“ eingeben

Meine VBL.
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− Antrag auf Betriebsrente für Versicherte mit gesetzlichem Rentenanspruch – L600A

− Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung – L305

− Erläuterungen zum Antrag auf Betriebsrente für Versicherte mit gesetzlichem Rentenanspruch – L600Erl

− Anlage 2. Ergänzende Angaben des Arbeitgebers bei Erwerbsminderung – L600B

− Ersatzanspruch des Arbeitgebers bei Altersrenten – L600C

− Checkliste zur Vollständigkeitsprüfung. Was Sie bei der Antragstellung besonders beachten müssen.

Hinweise: − Ergänzende Angaben des Arbeitgebers sind beim Antrag auf Altersrente nicht erforderlich.

− Der Rentenantrag kann Online oder auf dem Papierweg gestellt werden.

Anträge auf VBL-Rente.
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− Antrag auf Betriebsrente für Witwen und Witwer – L601 Teil A

− Antrag auf Betriebsrente für Waisen – L602

− Ergänzende Angaben des Arbeitgebers zum Antrag auf Betriebsrente für Witwen/Witwer und Waisen. 

Anlage 2 – L601B

Hinweise: − Ergänzende Angaben des Arbeitgebers sind beim Antrag auf Altersrente nicht erforderlich.

− Der Rentenantrag kann Online oder auf dem Papierweg gestellt werden.
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− Der Rentenantrag ist nur auf dem Papierweg möglich

− Spezieller Antrag auf Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente – L600.1A

− Ergänzende Angaben des Arbeitgebers. Anlage 2 – L600.1B

Broschüre: Betriebsrente für Versicherte ohne Anspruch auf gesetzliche Rente

Kein Anspruch auf gesetzliche Rente.
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Eintritt des 

Versicherungsfalles

Erfüllung der Wartezeit

Antrag auf Betriebsrente 

Abmeldung 

Ein Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats

− in dem der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der abschlagfreien 

Regelaltersrente vollendet hat.

− in dem der Rentenbescheid, wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung, zugestellt wird und

− jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen durch Auflösungsvertrag.

Abmeldung aus der Pflichtversicherung.

Altersrente
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Ihre Betriebsrente:

Sehr geehrter Herr Mustermann,

heute übersenden wir Ihnen die Mitteilung über ihre Rentenleistungen.

Sie erhalten eine Betriebsrente wegen Alters aus der Pflichtversicherung (VBLklassik).

Ihre Rente beginnt am 1. März 2022.

Die monatliche Betriebsrente in Höhe von 198,48 Euro zahlen wir laufend ab 1. Mai 2022. 

Sie wird jeweils am Monatsanfang überwiesen.

Für die Zeit vom 1. März 2022 bis 30. April 2022 erhalten Sie eine Nachzahlung in Höhe von 388,96 Euro.

Diesen Betrag überweisen wir in den nächsten Tagen.

Die Zahlungen gehen auf das angegebene Konto.

In den beigefügten Anlagen haben wir die Berechnung der Betriebsrente erläutert. Bestandteil dieser Mitteilung sind die Anlagen 1,2, 3. Auf den folgenden 

Seiten sind Ihre Anzeigepflichten und wichtige Hinweise zu Ihrer Betriebsrente zusammengestellt.

Die Bewilligung der Betriebsrente.
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onlineseminare@vbl.de


